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BFH: Werbungskostenabzug bei Kapitalanlagen 

30.06.2010 

 

Mit zwei Urteilen hat sich der BFH mit der Frage auseinandergesetzt, inwieweit Depot- und Ver-

waltungsgebühren zu den Werbungskosten im Rahmen des § 20 EStG – vor 2009 - gehören, 

sofern sie nicht nur der Erzielung von Erträgen, sondern auch der Sicherheit und dem Bestand 

der Kapitalanlagen dienen (BFH 24.11.2009, VIII R 30/07 und VIII R 11/07). 

Aufwendungen sind in vollem Umfang Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermö-

gen, wenn sie durch die Erzielung von Einnahmen im Rahmen des § 20 EStG veranlasst sind. 

Dies gilt gleichermaßen, soweit die Aufwendungen - wie Depot- und Verwaltungsgebühren - 

nicht nur der Erzielung von Erträgen, sondern auch der Sicherheit und dem Bestand der Kapi-

talanlagen dienen. Auf dieser Grundlage ist nach der Rechtsprechung des BFH keine Aufteilung 

von Aufwendungen auf Kapitalanlagen zwischen Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapi-

talvermögen (§ 20 EStG) einerseits und Aufwendungen hinsichtlich der auf steuerfreie Vermö-

gensvorteile angelegten Kapitalanlagen andererseits vorzunehmen, wenn bei der jeweiligen 

Kapitalanlage die Absicht zur Erzielung steuerfreier Vermögensvorteile nicht im Vordergrund 

steht. 

Danach kann der Anleger Aufwendungen auf seine Kapitalanlagen vollumfänglich als Wer-

bungskosten abziehen, sofern die Absicht, steuerfreie Wertsteigerungen zu realisieren, nur mit-

ursächlich für die Anschaffung der ertragbringenden Kapitalanlage ist. Dies gilt nicht nur dann, 

wenn sich wegen der Ungewissheit künftiger steuerfreier Veräußerungen zuverlässige Merkma-

le für die Abgrenzung der den Einkünften nach § 20 EStG und solchen nach § 23 EStG zure-

chenbaren Werbungskosten schwer finden lassen, sondern auch dann, wenn sich im Einzelfall 

solche Aufteilungsmaßstäbe ergeben. 

Damit können Verwaltungsgebühren auch dann generell als Werbungskosten abziehbar sei, 

wenn die Aufwendungen nicht nach nachvollziehbaren Maßstäben den Einkünften nach § 20 

EStG, den privaten Veräußerungsgeschäften i.S. des § 23 EStG oder den nicht steuerbaren 

Geschäften zugeordnet werden könnten. Das entspricht insbesondere dem aus dem Gleichbe-

handlungsgebot aus Art. 3 Abs. 1 GG abzuleitenden Gebot der Besteuerung nach der Leis-
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tungsfähigkeit. Die Berechenbarkeit des Verhältnisses von Wertsteigerung und (steuerbaren) 

Einnahmen ist kein sachlich einleuchtender Grund, um die Aufwendungen nicht insgesamt der 

Einkunftssphäre zuzuordnen, solange die Einkunftserzielung im Vordergrund steht. Sonst wür-

den nämlich in ihrem wirtschaftlichen Ergebnis vergleichbare Fälle, in denen die voraussichtliche 

Höhe der Einnahmen aus der Kapitalanlage die Ausgaben übersteigt, nach unterschiedlichen 

Grundsätzen beurteilt. 

Das rechtfertigt die Zuordnung von Depot- und Verwaltungsgebühren zu den Werbungskosten 

bei den Einkünften aus Kapitalvermögen, auch unter Hinweis auf den Vorrang dieser Einkunfts-

art gegenüber den Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften i.S. des § 23 EStG. Denn 

Aufwendungen für ertragbringende Kapitalanlagen sind ungeachtet späterer Veräußerungen i.S. 

des § 23 EStG vor der Beschlussfassung und Umsetzung einer solchen Veräußerung solange 

als Werbungskosten abziehbar, wie mit ihnen Einnahmen i.S. des § 20 EStG erzielt werden. 

Hinweis: Zum Abzug von Transaktionskosten aus Vermögensverwaltungsverträgen mit Pau-

schalgebühren unter der Abgeltungsteuer ab 2009 siehe BMF-Schreiben vom 22.12.2009 (IV C 

1 - S 2252/08/10004, BStBl 2010 I S. 94, Tz. 93 ff). 
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